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I. Abhandlungen 

Der Schlüsselroman und die amerikanischen Gerichte 

Von Professor (emer.) Dr. ROBERT RIE, State University College, 
Fredonia, New York 

I. Der Rechtsfall 

Nun haben auch die Vereinigten Staaten ihren literarischen Ehrbelei-
digungsfall, nicht unähnlich der inzwischen berühmt gewordenen 
Causa «Mephisto» Klaus Manns im Rechtsstreit gegen die Erben 
nach Gründgens. Wie im deutschen Rechtsstreit handelt es sich auch 
vor den amerikanischen Gerichten um die Frage der künstlerischen 
Schaffensfreiheit des Schriftstellers einerseits und um den Schutz der 
porträtierten oder karikierten Person des Klägers andererseits 

1. Prozeßparteien 

Als Persönlichkeiten und .wegen ihrer beruflichen und geschäftlichen 
Eminenz sind die Parteien bemerkenswert: 

Kläger ist Dr. phil. Paul Bindrim, ein bekannter klinischer Psycho-
loge, der als Gruppentherapie das sog. «Nacktmarathon» (im engli-
schen Original: «Nude Marathon») eingeführt hat, also eine wechsel-
seitige Aussprache einer Patientengruppe unter Leitung des Klägers, 
der jedoch von den Teilnehmern der Gruppe vollständige Entkleidung 
verlangte, um sich durch den Zustand der Nacktheit aller psychologi-
schen Hemmungen zu entledigen'. 

' Im Rechtsstreit um den Roman «Mephisto» von Klaus Mann siehe das Verbotsurteil 
des Bundesgerichtshofs vom 20. März 1968 in UFITA Bd. 51(1968) S.337 und der Be-
schluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Febr. 1971 in UFITA Bd. 62 (1971) S.327. 
Der Verfasser ist für die Überlassung wichtigen Quellenmaterials und für wertvolle Anre-
gungen zum jetzigen Rechtsfall in den USA Rechtsanwalt Paul P. Selvin, Los Angeles, zu 
besonderem Dank verpflichtet. Für Übersetzungen aus dem Englischen ist der Verfasser 
verantwortlich. 

Diese Feststellung stammt aus dem Urteil der ersten Instanz vom 18. April 1979, Civ. 
No. 52133, Second District Court, Div. 4. Als Gericht erster Instanz fungierte ein Di-
striktsgericht des Staates Kalifornien, nicht der Vereinigten Staaten. Die zit. Feststellung 
wurde auch vom Berufungsgericht übernommen. 


